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Allgemeine Bedingungen für die Speditionsversicherung – SV –
(AVB Spedition 2018)

1. Versicherungsnehmer/Versicherter
1.1 Versicherungsnehmer ist das in der Betriebsbeschrei­

bung genannte Unternehmen unter Einschluss aller
rechtlich unselbstständigen inländischen Niederlas­
sungen und Betriebsstätten. Andere Betriebe können
nach Vereinbarung in die Versicherung einbezogen
werden.

1.2 Die Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers sind im
Umfange der Versicherung mitversichert, wenn diese
in Ausführung der unter Ziffer 2. genannten Verkehrs­
verträge gehandelt haben.

2. Gegenstand der Versicherung
2.1 Gegenstand der Versicherung sind die während der

Laufzeit dieses Versicherungsvertrags abgeschlosse­
nen und entsprechend den vertraglichen Vereinbarun­
gen gemäß Ziffer 11.8 dem Versicherer aufgegebenen
Verkehrsverträge (Fracht­, Speditions­ und Lagerver­
träge) des Versicherungsnehmers als Frachtführer im
Straßengüterverkehr, als Spediteur oder Lagerhalter,
wenn und soweit die damit zusammenhängenden Tä-
tigkeiten in der Betriebsbeschreibung ausdrücklich
dokumentiert sind.

2.2 Vorsorgeversicherung
2.2.1 Gegenstand der Versicherung sind auch Verkehrsver­

träge des Versicherungsnehmers als Frachtführer im
Straßengüterverkehr, Spediteur oder Lagerhalter nach
Maßgabe des Versicherungsvertrages über zu diesem
Verkehrsgewerbe üblicherweise gehörenden Tätigkei­
ten, wenn der Versicherungsnehmer nach Abschluss
des Versicherungsvertrages diese Tätigkeiten neu
aufnimmt (neues Risiko). Der Versicherungsschutz be-
ginnt sofort mit dem Eintritt des neuen Risikos, ohne
dass es einer besonderen Anzeige bedarf. Der Versi-
cherungsnehmer ist aber verpflichtet, binnen eines
Monats nach Beginn des neuen Risikos, dieses dem
Versicherer anzuzeigen. Unterlässt der Versiche­
rungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt in-
nerhalb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei
dem Versicherer eine Vereinbarung über die Prämie
für das neue Risiko nicht zustande, so entfällt der
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend
von Beginn an.

2.2.2 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige er-
folgt ist, so hat der Versicherungsnehmer zu bewei­
sen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss des
Vertrages und zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, in
dem die Anzeigepflicht noch nicht abgelaufen war.

2.2.3 Der Versicherungsschutz der Vorsorge ist auf den
Betrag von 250.000 EUR je Schadenereignis begrenzt.

2.3 Die Versicherung gilt nicht für Verträge, die ganz oder
teilweise zum Inhalt haben

2.3.1 Beförderung und beförderungsbedingte Lagerung von
Gütern, die der Versicherungsnehmer als Verfrachter
(Seefahrt und Binnenschifffahrt), Luftfrachtführer oder
Eisenbahnfrachtführer im Selbsteintritt (tatsächlich)
ausführt;

2.3.2 Beförderung und Lagerung von folgenden Gütern:
2.3.2.1 Spirituosen, Alkoholika, Tabakwaren;
2.3.2.2 Film­, Foto­, Videogeräte u. dgl.;
2.3.2.3 Unterhaltungselektronik, EDV­Geräte aller Art und

Zubehör;
2.3.2.4 Geräte der Telekommunikation einschließlich Zubehör

(z. B. Chip­ und Telefonkarten);
2.3.2.5 Kunstgegenstände, Antiquitäten, Edelmetalle, Edel­

steine, echte Perlen und Pelze, Münzen, Zahlungs­
mittel aller Art einschließlich EC­, Kredit­ und Cash­
Karten, Valoren, Dokumente, Urkunden, Wertpapiere;

2.3.2.6 Drogen, radioaktive Stoffe, Waffen und Munition,
explosive Güter;

2.3.2.7    temperaturgeführte Güter;
2.3.2.8 Kraft­, Luft­, Wasserfahrzeuge aller Art;
2.3.2.9 lebende Tiere und Pflanzen.
2.3.2.10  Sind die in Ziffer 2.3.2.1 bis 2.3.2.9 genannten Güter

nachweislich ohne Kenntnis des Spediteurs Inhalt ei-
nes Verkehrsauftrags geworden, so ist die Versiche­
rungsleistung mit 5.000 EUR je Verkehrsvertrag be-
grenzt.

2.3.3 Beförderung und Lagerung von Umzugsgut;
2.3.4 Beförderung und Lagerung von Schwergut sowie

Großraumtransporte, Kran­ oder Montagearbeiten;
2.3.5 Beförderung und Lagerung von abzuschleppenden

oder zu bergenden Gütern;
2.3.6 ungesetzliche Beförderungen und Lagerungen;
2.3.7 Zollaufträge;
2.3.8 Produktionsleistungen, werkvertragliche oder sonstige

nicht speditions­, beförderungs­ oder lagerspezifische
vertragliche Leistungen im Zusammenhang mit einem
Verkehrsvertrag, die über die primäre Vertragspflicht
eines Frachtführers, Spediteurs und Lagerhalters ge-
mäß dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) hin­
ausgehen. Hierzu zählen nicht das Kommissionieren,
Etikettieren, Verpacken und Verwiegen von Gütern,
wenn diese Tätigkeiten in Verbindung mit einem Ver­
kehrsvertrag zu erfüllen sind.

2.3.9 Nicht versichert sind Charter­ und Teilcharterverträge,
die der Spediteur im Zusammenhang mit der Güter­
beförderung mittels Schiff, Eisenbahn oder Luftfahr­
zeug abschließt.

2.3.10 Die Ausschlüsse nach Ziffer 2.3 gelten auch
2.3.10.1  für die Vorsorgeversicherung gemäß Ziffer 2.2 dieser

Bedingungen;
2.3.10.2  wenn es sich um in der Betriebsbeschreibung ange­

gebene Tätigkeiten handelt.

3. Versicherte Haftung
Versichert ist, soweit sich aus den sonstigen vertrag­
lichen Vereinbarungen nichts Gegenteiliges ergibt, die
verkehrsvertragliche Haftung des Versicherungsneh­
mers als Auftragnehmer nach Maßgabe

3.1 der deutschen gesetzlichen Bestimmungen, insbeson­
dere der §§ 407 ff. HGB;

3.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des
Versicherungsnehmers, vorausgesetzt der Versicherer
hat dem Einschluss dieser Bedingungen in den Ver­
sicherungsschutz zugestimmt;

3.3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) im
Umfange des § 449 Abs. 2 Nr. 1 HGB, vorausge­
setzt der Versicherer hat dem Einschluss dieser
Bedingungen in den Versicherungsschutz zugestimmt;

3.4 des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag
im internationalen Straßengüterverkehr (CMR);

3.5 der jeweils nationalen gesetzlichen Bestimmungen
für das Verkehrsgewerbe in den Staaten des Europä­
ischen Wirtschaftsraumes (EWR), Schweiz;

3.6 des Übereinkommens über den internationalen Eisen­
bahnverkehr (Anhang B – COTIF, aktuelle Fassung)
und der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Ver­
trag über die internationale Eisenbahnbeförderung von
Gütern (CIM);

3.7 des Montrealer Übereinkommens (MÜ) vom 28.5.1999,
des Warschauer Abkommens von 1929 (WA) und so-
weit anwendbar – des Haager Protokolls vom
28.05.1955, des Zusatzabkommens von Guadalajara
vom 18.09.1961 oder anderer maßgeblichen Zusatz­
abkommen für den Luftverkehr, soweit diese jeweils
zwingend anwendbar sind;



3.8 der Haager Regeln und – soweit anwendbar – der Ha-
gue Visby Rules bzw. des Seerechtsänderungsge­
setzes vom 25.06.1986, der Hamburg­Regeln sowie
anderer maßgeblicher internationaler Abkommen oder
nationaler gesetzlicher Bestimmungen für den Seever­
kehr, soweit diese jeweils zwingend anwendbar sind;

3.9 der Bestimmungen eines FIATA Combined Bill of
Lading (FBL) oder Through Bill of Lading (TBL) in der
von der FIATA verabschiedeten Form;

3.10 eines vom Versicherungsnehmer verwendeten eige­
nen House Airway Bill (HAWB), House Bill of Lading
(House B/L) oder anderer Dokumente des Versiche­
rungsnehmers, vorausgesetzt der Versicherer hat dem
Einschluss derartiger Dokumente in den Versiche­
rungsschutz zugestimmt;

3.11 der jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen
anderer Staaten, sofern sich der Versicherungsnehmer
nicht mit Erfolg auf die Bestimmungen der vorgenann­
ten Ziffern berufen kann. Die Ersatzpflicht des Versi-
cherers ist generell mit 8,33 SZR je kg begrenzt, und
zwar auch dann, wenn die Haftung in den jeweiligen
Staaten über diese Begrenzung hinausgehen sollte.

3.12 Versichert sind auch Ansprüche nach dem Recht der
unerlaubten Handlung (Deliktsrecht), wenn und soweit
der Berechtigte diese gesetzlichen Ansprüche neben
oder anstelle der Haftung aus dem Verkehrsvertrag
geltend macht.

4. Umfang des Versicherungsschutzes
4.1 Versichert ist die Haftung
4.1.1 des Versicherungsnehmers als Auftragnehmer aus

versicherten Verkehrs­ oder sonstigen Verträgen,
wenn und soweit die damit zusammenhängenden
Tätigkeiten im Versicherungsvertrag ausdrücklich
dokumentiert sind;

4.1.2 der Betriebsangehörigen des Versicherungsnehmers
aus dienstlichen Verrichtungen für Schäden, die Ge-
genstand dieses Versicherungsvertrages sind. Alle in
dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versiche­
rungsnehmers getroffenen Bestimmungen gelten sinn­
gemäß auch für die mitversicherten Personen.

4.2 Die Versicherung umfasst die Prüfung der Haftpflicht­
frage, die Freistellung des Versicherungsnehmers von
berechtigten Schadenersatzverpflichtungen und die
Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche, die
gegen den Versicherungsnehmer als Auftragnehmer
eines versicherten Verkehrsvertrages erhoben werden.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver­ glei-
ches zur Entschädigung verpflichtet und der Versiche-
rer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Ver-
gleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustim-
mung des Versicherers abgegeben oder geschlossen
worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-
standen hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versiche­
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi­
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche­
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.

4.3 Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer
4.3.1 die Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung

eines ersatzpflichtigen Schadens, wenn der Schaden
unmittelbar droht oder eingetreten ist, soweit der Ver­
sicherungsnehmer sie nach den Umständen für gebo­
ten halten durfte;

4.3.2 die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten,
soweit sie den Umständen nach geboten waren,
gemäß § 101 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG);

4.3.3 den Beitrag, den er zur großen Haverei aufgrund einer
nach Gesetz oder den York­Antwerpener­Regeln oder
den Rhein Regeln IVR 1979 oder anderen international
anerkannten Haverei­Regeln aufgemachten Dispache
zu leisten hat, soweit durch die Haverei­Maßregel ein
dem Versicherer zur Last fallender Schaden abgewen­
det werden sollte.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Güter
nur gegen Zahlung der anteiligen Havarie­Grosse­Bei­
träge oder Stellung entsprechender Havarie­Grosse­
Sicherheiten durch den Auftraggeber, Empfänger oder
deren Transportversicherer auszuliefern und die erhal­

tenen Gelder an den Versicherer zurückzuzahlen;
4.3.4 aufgewendete Beförderungsmehrkosten aus Anlass

einer Fehlleitung, wenn sie zur Verhütung eines er-
satzpflichtigen Schadens erforderlich waren, bis zu
50 % des Wertes des Gutes, höchstens 10.000 EUR
je Schadenereignis;

4.3.5 die aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Verpflich­
tung aufzuwendenden Kosten bis zu einer Höhe von
25.000 EUR je Schadenereignis zur Bergung, Ver­
nichtung oder Beseitigung des beschädigten Gutes,
wenn ein ersatzpflichtiger Schaden vorliegt oder so-
weit nicht ein anderer Versicherer zu leisten hat.

5. Räumlicher Geltungsbereich
Soweit die geschriebenen Bedingungen keine abwei­
chende Regelung enthalten, besteht Versicherungs­
schutz für

5.1 Speditionsverträge (ausgenommen Lagerverträge)
sowie Verkehrsverträge, die speditionsübliche Leis­
tungen zum Gegenstand haben, weltweit;

5.2 Frachtverträge mit Übernahme und/oder Ablieferungs­
ort innerhalb der Staaten des Europäischen Wirt­
schaftsraumes (EWR), Schweiz;

5.3 Lagerverträge innerhalb Deutschlands.

6. Versicherungsausschlüsse
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Ansprüche

6.1 wegen vorsätzlicher Herbeiführung des Versiche­
rungsfalls durch den Versicherungsnehmer oder einen
seiner Repräsentanten, ferner Ansprüche gegen den
Erfüllungsgehilfen selbst, wenn dieser vorsätzlich ge-
handelt hat;

6.2 gegen den Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers
selbst, wenn dieser vorsätzlich gehandelt hat;

6.3 aus Schäden durch Naturkatastrophen (z. B. Erdbe­
ben, Blitzschlag, vulkanische Ausbrüche);

6.4 aus Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
Bürgerkrieg, innere Unruhen, Aufruhr;

6.5 aus Schäden durch Streik, Aussperrung, Arbeitsunru­
hen, terroristische Gewaltakte oder politische Gewalt­
handlungen;

6.6 aus Schäden, verursacht durch die Verwendung von
chemischen, biologischen, biochemischen Substan­
zen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit
gemeingefährlicher Wirkung – gleichgültig durch wen
– und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende
Ursachen;

6.7 aus Schäden, verursacht durch Kernenergie oder
sonstige ionisierende Strahlung;

6.8 aus Schäden durch Beschlagnahme, Entziehung oder
sonstige Eingriffe von hoher Hand;

6.9 aus Schäden an Kunstgegenständen, Antiquitäten,
Edelmetallen, Edelsteinen, echten Perlen, Geld, Valo-
ren, Dokumenten, Urkunden;

6.10 aus Schäden an lebenden Tieren und Pflanzen;
6.11 die üblicherweise Gegenstand einer Betriebs­, Pro­

dukt­, Umwelt­, Gewässerschaden­, Kraftfahrzeug­,
Privathaftpflicht­, Kreditversicherung sind oder auf­
grund entsprechender üblicher Versicherungsbedin­
gungen hätten gedeckt werden können;

6.12 die durch eine andere Verkehrshaftungsversicherung
des Versicherungsnehmers versichert sind;

6.13 wegen Nichterfüllung der Leistungspflicht aus Ver­
kehrsverträgen (Eigenschäden des VN);

6.14 aufgrund vertraglicher, im Verkehrsgewerbe nicht übli­
cher Vereinbarungen, wie Vertragsstrafen, Lieferfrist­
garantien usw., sowie aus Vereinbarungen, soweit sie
über die Haftungshöhe von 8,33 SZR je kg des Roh­
gewichts der Sendung oder die für Verkehrsverträge
geltende gesetzliche Haftung hinausgehen, wie z. B.
Wert­ oder Interessevereinbarungen nach Art. 24, 26
CMR, Art. 22 Abs. 2 WA, Art. 22 Ziffer 3 und Art. 25
MÜ, § 512 HGB, Ziffer 24.2 ADSp 2016 bzw. 2017, etc.;

6.15 die strafähnlichen Charakter haben, z. B. Geldstrafen,
Verwaltungsstrafen, Bußgelder, Erzwingungs­ und Si-
cherungsgelder und aus sonstigen Zahlungen mit
Buß­ oder Strafcharakter und den damit zusammen­
hängenden Kosten;

6.16 in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwen­
dung, Weiterleitung oder Rückzahlung von Vorschüs­
sen, Erstattungsbeträgen, Nachnahmen o. ä.;

6.17 die durch einen Mangel im Betrieb des Versicherungs­



nehmers (z. B. mangelnde Schnittstellenkontrolle) ent­
standen sind, dessen Beseitigung innerhalb einer an­
gemessenen Frist der Versicherer unter Ankündigung
der Rechtsfolgen (Risikoausschluss) verlangt hatte; ein
Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als Mangel;

6.18 wegen Schäden aus Charter­ und Teilcharterverträgen
im Zusammenhang mit der Güterbeförderung mit
Schiffen, Eisenbahn­ oder Luftfahrzeugen;

6.19 auf Entschädigungen mit Strafcharakter, insbesondere
„punitive“ oder „exemplary damages“ nach amerikani­
schem und kanadischem Recht;

6.20 nach dem Gesetz über die Umwelthaftung zur Vermei­
dung und Sanierung von Umweltschäden (USchadenG)
entsprechend der Richtlinie 2004/35 EG;

6.21 aus Carnet TIR – Verfahren;
6.22 wegen Personenschäden;
6.23 aus Verkehrsverträgen, die gegen ein gesetzliches

Verbot (§ 134 BGB) oder gegen die guten Sitten (§
138 BGB) verstoßen.

7. Obliegenheiten
Dem Versicherungsnehmer obliegt es,

7.1 vor Eintritt des Versicherungsfalls
7.1.1 dafür zu sorgen, dass für die Auftragsdurchführung

erforderliche Genehmigungen vorliegen und Gesetze,
Verordnungen, behördliche Anordnungen oder Verfü­
gungen, berufsgenossenschaftliche Vorschriften oder
sonstige Sicherheitsvorschriften eingehalten werden;

7.1.2 nur einwandfreie und für den jeweiligen Auftrag geeig­
nete Fahrzeuge und Anhänger, Wechselbrücken / Con­
tainer, Kräne / Hubgeräte, sowie sonstiges Equipment
(einschließlich Seile, Gurte) zu verwenden;

7.1.3 bei Beförderungen von temperaturgeführten Gütern
nur Fahrzeuge und Anhänger mit ATP­Zertifikat und
Kühlschreiber einzusetzen, die einzuhaltende Tempe­
ratur im Beförderungspapier zu vermerken und das
Fahrpersonal anzuweisen, die Einhaltung der Tempe­
ratur während des Transportes regelmäßig zu prüfen
und zu dokumentieren sowie die Kühlaggregate in
regelmäßigen – mindestens in den vom Hersteller
empfohlenen – Abständen warten zu lassen;

7.1.4 im grenzüberschreitenden und nicht innerdeutschen
Straßengüterverkehr einzusetzende Fahrzeuge des ei-
genen Betriebes mit je zwei voneinander unabhängig
funktionierenden Diebstahlsicherungen auszustatten
(hierzu zählen nicht Türschlösser) und die Fahrer an-
zuweisen, die Diebstahlsicherungen beim Verlassen
des Fahrzeuges einzuschalten;

7.1.5 für die Sicherung eigener oder in seinem Einfluss­ und
Verantwortungsbereich befindlicher fremder belade­
ner Kraftfahrzeuge, Anhänger und Wechselbrücken /
Container gegen Diebstahl oder Raub zu sorgen, ins­
besondere auch zur Nachtzeit, an Wochenenden und
Feiertagen;

7.1.6 sicherzustellen, dass sowohl sämtliche vom Versiche-
rungsnehmer verwendete Hard- und Software, ein-
schließlich deren Schutz vor unberechtigten Zugriffen,
als auch die Sicherung und der Schutz von Daten dem
aktuellen Stand der Technik und den relevanten ge-
setzlichen Bestimmungen (z.B. Bundesdatenschutzge-
setz) entsprechen sowie eine laufende Kontrolle hierzu
erfolgt;

7.1.7 nur für den jeweiligen Auftrag geeignete Lager­ bzw.
Umschlagsgebäude oder ­flächen, sowie technisches
oder sonstiges Equipment zu nutzen, und dafür Sorge
zu tragen, dass gesetzliche oder behördliche Auflagen
erfüllt werden und Sicherungseinrichtungen in ihrer
Funktionsfähigkeit nicht gestört sind;

7.1.8 Schnittstellenkontrollen im eigenen Betrieb durchzu­
führen und zu dokumentieren;

7.1.9 auf Verlangen des Versicherers zusätzlich zu den auf­
tragsgemäß vorgesehenen Inventuren bzw. Inventurin­
tervallen weitere Inventuren auf Kosten des Versiche­
rungsnehmers durchzuführen;

7.1.10 seine Fahrer, Bediensteten und Beauftragten mit der
erforderlichen Sorgfalt auszuwählen, über die Oblie­
genheiten zu belehren und deren Einhaltung zu über-
wachen;

7.1.11 die Auswahl der Subunternehmer und Erfüllungsge­
hilfen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
zu treffen und sicherzustellen, dass auch sie die
Obliegenheiten der Ziffern 7.1.1 bis 7.1.10 erfüllen und
über eine in Kraft befindliche, den üblichen Bedingun­
gen und evtl. anwendbaren gesetzlichen Vorschriften
entsprechende Versicherung verfügen;

7.1.12 Veränderungen der dem Versicherer zur Kenntnis
gebrachten und durch die Besonderen Versicherungs­
bedingungen oder die Betriebsbeschreibung in den
Versicherungsschutz einbezogenen Geschäftsbedin­
gungen, Individualvereinbarungen, Dokumente, Fracht­
papiere oder sonstiger die Haftung des Versiche­
rungsnehmers betreffende Vereinbarungen dem Versi-
cherer unverzüglich mitzuteilen;

7.1.13 Gesetze, Verordnungen, behördliche Anordnungen
oder Verfügungen, berufsgenossenschaftliche Vor-
schriften oder sonstige Sicherheitsvorschriften bei der
Ausführung von Verkehrsverträgen einzuhalten.

7.2 nach Eintritt des Versicherungsfalls
7.2.1 jeden Versicherungsfall dem Versicherer unverzüglich,

spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis, in
Textform zu melden und alle zur Beurteilung notwen­
digen Unterlagen vorzulegen.
Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das
Ereignis, das die Verantwortung des Versicherungs­
nehmers aus versicherten Verkehrsverträgen gemäß
Ziffer 2.1 zur Folge haben könnte;

7.2.2 für die Abwendung und Minderung des Schadens zu
sorgen, dem Versicherer jede notwendige Auskunft
zu geben und Weisungen – soweit für ihn zumutbar –
einzuholen und zu befolgen, wenn die Umstände dies
gestatten;

7.2.3 die Versicherer unverzüglich zu benachrichtigen, wenn
gerichtlich gegen ihn im Zusammenhang mit einer ver­
sicherten Tätigkeit vorgegangen wird, und die erfor­
derlichen Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe, insbeson­
dere Widerspruch gegen Mahnbescheide, einzulegen;

7.2.4 ohne Zustimmung des Versicherers den Freistellungs­
anspruch oder Regressansprüche weder abzutreten
oder zu verpfänden. Eine Abtretung des Freistellungs­
anspruchs an den geschädigten Dritten ist zulässig;

7.2.5 sich auf Verlangen und Kosten der Versicherer auf
einen Prozess mit dem Anspruchsteller einzulassen
und dem Versicherer die Prozessführung zu überlas­
sen;

7.2.6 jeden Unfall mit möglichem Schaden an der Ladung
sowie jeden Diebstahl und sonstige Schäden durch
strafbare Handlungen (z. B. Raub, mut­ oder böswilli­
ge Beschädigung etc.) der zuständigen Polizeidienst­
stelle anzuzeigen;

7.2.7 bei allen Unfällen und allen Schäden über 2.500 EUR
und solchen, deren Umfang oder Höhe zweifelhaft
sind, den nächst zuständigen Havariekommissar zu
benachrichtigen und dessen Weisungen zu befolgen;

7.2.8 mögliche Regressansprüche gegen Dritte zu wahren
und die Reklamationsfristen zu beachten;

7.2.9 den Anspruchsteller dahingehend zu bescheiden, dass
die Übersendung der Unterlagen an den Versicherer
kein Verhandeln über den Anspruch mit entsprechend
verjährungshemmender Wirkung darstellt (§ 203 BGB).

7.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
7.3.1 Verletzen der Versicherungsnehmer oder einer seiner

Repräsentanten schuldhaft eine vor Eintritt des Versi­
cherungsfalles zu erfüllende Obliegenheit, ist der Ver­
sicherer in Bezug auf ein versichertes Einzelrisiko, für
das die verletzte Obliegenheit gilt, nicht zur Leistung
verpflichtet.
Bei schuldhafter Verletzung einer vor Eintritt des Ver­
sicherungsfalles zu erfüllenden Obliegenheit kann der
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nach­
dem er Kenntnis von der Verletzung erlangt hat, mit ei-
ner Frist von einem Monat kündigen.

7.3.2 Verletzen der Versicherungsnehmer oder einer seiner
Repräsentanten sonstige vertraglich vereinbarte Oblie­
genheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Ver­
sicherer von der Leistung frei, es sei denn, die Verlet­
zung war weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht ursächlich. Satz 1
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie­
genheit arglistig verletzt hat.

7.3.3 Bezieht sich die Verletzung von Obliegenheiten auf
eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende



Auskunfts­ oder Aufklärungsobliegenheit wie z. B.
nach Maßgabe der Ziffern 7.2.1 bis 7.2.3 oder 7.2.6
wird der Versicherer auch ohne gesonderte Mitteilung
der Rechtsfolge an den Versicherungsnehmer von der
Leistung frei.

8. Begrenzung der Versicherungsleistung
8.1 Begrenzung der Versicherungsleistung je Schadenfall

bei gesetzlicher oder vertraglicher Haftung
Die maximale Versicherungsleistung beträgt je Scha­
denfall, also je Geschädigten und je Verkehrsvertrag
bei Güter­ und Güterfolgeschäden
1.250.000 EUR oder 2 SZR je Kilogramm, je nach
dem, welcher Betrag höher ist;
bei reinen Vermögensschäden 250.000 EUR;
bei Nachnahmeversehen 25.000 EUR;
bei Differenzen zwischen Soll­ und Ist­Bestand des
Lagerbestandes (so genannter Mankoschaden), leis­
tet der Versicherer jedoch maximal 250.000 EUR,
unabhängig von der Zahl der für die Inventurdifferenz
ursächlichen Schadenfälle;
für Ansprüche nach dem Recht der unerlaubten Hand­
lung (Deliktsrecht) – unabhängig von der Art des Ver­
kehrsvertrages oder des Schadens – 1.250.000 EUR.

8.2 Begrenzung der Versicherungsleistung je Schaden­
ereignis
Der Versicherer leistet höchstens 2.500.000 EUR oder
2 SZR je Kilogramm, je nach dem, welcher Betrag
höher ist.
Die durch ein Ereignis mehreren Geschädigten ent­
standenen Schäden werden unabhängig von der
Anzahl der Geschädigten und der Verkehrsverträge
anteilmäßig im Verhältnis ihrer Ansprüche ersetzt,
wenn sie zusammen die äußerste Grenze der
Versicherungsleistung übersteigen.

8.3 Jahresmaximum (Begrenzung der Versicherungsleis­
tung je Versicherungsjahr)

8.3.1 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt für
alle Schadenereignisse der versicherten Verkehrsver­
träge eines Versicherungsjahres 5.000.000 EUR.

8.3.2 Zusätzliche Begrenzung bei qualifiziertem Verschulden
Die Versicherungsleistung des Versicherers ist zusätz­
lich je Versicherungsjahr bei Schäden, die vom Versi­
cherungsnehmer oder seinen Repräsentanten durch
Leichtfertigkeit und in dem Bewusstsein, dass ein
Schaden mit Wahrscheinlichkeit entstehen werde,
herbeigeführt, durch Kardinalpflichtverletzung oder
durch grobes Organisationsverschulden verursacht
worden sind, über die gesetzliche oder vertragliche
Regelhaftung (§ 449 HGB­Korridor) und unabhängig
vom Schadenfall und ­ereignis, begrenzt bis maximal
250.000 EUR.

9. Schadenbeteiligung
9.1 Die allgemeine Schadenbeteiligung des Versicherungs­

nehmers beträgt 15% der Versicherungsleistung je
Schadenfall, mindestens 125 EUR, höchstens 2.500
EUR.

9.2 Für Schäden während der Frachtführertätigkeit im
Selbsteintritt beträgt die Schadenbeteiligung des Ver­
sicherungsnehmers 125 EUR je Schadenfall.

9.3 Die Schadenbeteiligung des Versicherungsnehmers
bei Manko­ oder Fehlmengenschäden bei verfügter
Lagerung beträgt 25 % der Entschädigungsleistung.

10. Rückgriff
10.1 Der Versicherer verzichtet auf einen Rückgriff gegen

den Versicherungsnehmer und seine Arbeitnehmer.
Der Versicherer ist jedoch berechtigt, gegen jeden
Rückgriff zu nehmen, der den Schaden vorsätzlich
herbeigeführt hat.

10.2 Der Versicherer ist ferner berechtigt, gegen den Ver­
sicherungsnehmer Rückgriff zu nehmen, wenn

10.2.1 er seine Anmelde­ oder Zahlungspflichten vorsätzlich
verletzt hatte, der Versicherer aber dennoch gegen­
über dem Geschädigten zu leisten verpflichtet ist;

10.2.2 ein Versicherungsausschluss gegeben war, eine Oblie­
genheitsverletzung durch den Versicherungsnehmer
oder seine Repräsentanten zur Leistungsfreiheit des
Versicherers geführt hätte oder ein nicht versicherter
Verkehrsvertrag zugrunde lag, der Versicherer aber
dennoch gegenüber dem Geschädigten zur Leistung
verpflichtet ist.

11. Prämie, Zahlung, Anmeldung und Sanierung
11. 1 Der Versicherungsschutz für die Haftung aus Ver­

kehrsverträgen gemäß Ziffer 2.1 beginnt zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

11.2 Die Prämie wird durch besondere Vereinbarung auf
der Grundlage einer Risikoanalyse bestimmt.

11.3 Fälligkeit der einmaligen oder der ersten Prämie
11.3.1 Liegt der angegebene Zeitpunkt nach dem Zugang

des Versicherungsscheines, so hat der Versicherungs­
nehmer die einmalige oder erste Prämie unverzüglich
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver­
sicherungsscheins zu zahlen.

11.3.2 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver­
sicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen
ab, beträgt die Zahlungsfrist einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins.

11.3.3 Liegt der angegebene Zeitpunkt vor dem Zugang des
Versicherungsscheines, so beginnt der Versicherungs­
schutz zum angegebenen Zeitpunkt, wenn die einma­
lige oder erste Prämie unverzüglich nach Zugang des
Versicherungsscheins gezahlt wird.

11.3.4 Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die
erste Rate als erste Prämie.

11.4 Folgeprämie
11.4.1 Fälligkeit

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

11.5 Lastschrift
11.5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausrei­
chende Deckung des Kontos zu sorgen.

11.5.2 Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass
eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Ein­
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können,
ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein­
barung in Textform zu kündigen. Der Versicherer
hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende
Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

11.6 Ratenzahlung
11.6.1 Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehen­

den Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen
als gestundet.

11.6.2 Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungs­
periode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs­
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug
gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

11.7 Anmeldeverfahren
11.7.1 Durch den Abschluss dieser laufenden Versicherung

wird der Versicherungsnehmer verpflichtet, sämtliche
unter diesen Versicherungsvertrag fallenden Verkehrs­
verträge entsprechend dem vereinbarten Deklarations­
verfahren anzumelden.

11.7.2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer nach
Aufforderung die vereinbarte Prämiengrundlage anzu­
melden. Diese Aufforderung kann auch durch einen
Hinweis auf oder mit der Prämienrechnung erfolgen.
Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach
Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch
des Versicherers nachzuweisen.

11.7.3 Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versiche­
rers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten
Prämienunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

11.7.4 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung
in Höhe der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung
gestellten Prämie verlangen. Werden die Angaben
nachträglich gemacht, findet eine Prämienabrechnung
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mittei­
lung der erhöhten Prämie erfolgten.

11.8 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anmeldepflicht
vorsätzlich, so kann der Versicherer den Vertrag frist­
los kündigen. Das Recht des Versicherers auf die Prä­
mien gemäß Ziffer 11.7.3 oder 11.7.4 bleibt unberührt.

11.9 Sanierung
11.9.1 Die Prämie des Folgejahres richtet sich nach der Scha­

denbelastung des abgelaufenen Versicherungsjahres.
Beträgt diese mehr als 60 %, so wird ein Zuschlag er-



hoben. Er beträgt bei einer Schadenbelastung von
mehr als 60 % bis 75 % Zuschlag 20 %
mehr als 75 % bis 100 % Zuschlag 45 %
mehr als 100 %  bis 120 % Zuschlag 80 %
mehr als 120 % Zuschlag nach Vereinbarung

11.9.2 Die Schadenbelastung ist das Verhältnis der im abge-
laufenen Versicherungsjahr erbrachten Versiche­
rungsleistungen – maßgebend ist der Zeitpunkt der
Zahlung – zu den für den gleichen Zeitraum insgesamt
geschuldeten Prämien einschließlich sämtlicher Prä­
mienzuschläge.

11.9.3 Kommt innerhalb einer Frist von zwei Monaten,
gerechnet von der Mitteilung des Versicherers über
die Prämie, eine Einigung nicht zustande, kann der
Vertrag mit einer weiteren Frist von einem Monat
gekündigt werden.

11.10 Dauer und Ende des Vertrages
11.10.1   Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange­
gebenen Zeitraum abgeschlossen.

11.10.2   Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Mona­
te vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine Kündigung zugegangen ist.

11.10.3   Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

12. Bucheinsichts­ und ­prüfungsrecht
Der Versicherer ist berechtigt, die Prämienanmel­
dungen durch Einsichtnahme in die entsprechenden
Geschäftsunterlagen des Versicherungsnehmers
zu überprüfen. Er ist verpflichtet, über die erlang­
ten Kenntnisse Stillschweigen gegenüber Dritten zu
bewahren.

13. Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
13.1 Kündigungsrecht

Hat der Versicherer nach dem Eintritt des Versiche­
rungsfalles den Anspruch des Versicherungsnehmers
auf Freistellung anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt,
kann jede Vertragspartei den Versicherungsvertrag
kündigen. Dies gilt auch, wenn der Versicherer dem
Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es zum
Rechtsstreit über den Anspruch des Dritten kommen
zu lassen.
Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss
der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat
nach Anerkennung oder Ablehnung des Freistellungs­
anspruchs oder seit der Rechtskraft des im Rechts­
streit mit dem Dritten ergangenen Urteils zugegangen
sein.

13.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi­
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch be-
stimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode, wirksam wird.

13.3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk­
sam.

13.4 Der Versicherungsschutz bleibt für alle vor Beendi­
gung des Versicherungsvertrages abgeschlossenen
Verkehrsverträge bis zur Erfüllung aller sich daraus
ergebenden Verpflichtungen bestehen. Bei verfügten
Lagerungen endet der Versicherungsschutz jedoch
spätestens einen Monat nach Beendigung des Ver­
sicherungsvertrages.

14. Mehrfachversicherung
14.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko

in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
14.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen

ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste,
kann er die Aufhebung des später geschlossenen Ver­
trages verlangen.

14.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche­
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend

macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie
verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

15. Übergang von Ersatzansprüchen
15.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch

gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden
ersetzt.

15.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form­ und
Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder­
lich mitzuwirken.

15.3 Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit
nach Ziffer 15.2 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflich­
tet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten erlangen kann.

16. Vertretervollmacht
16.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt,
vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen
entgegenzunehmen betreffend

16.1.1 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche­
rungsvertrages,

16.1.2 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließ­
lich dessen Beendigung,

16.1.3 Anzeige­ und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnis­
ses.

16.2 Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt,
vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu
übermitteln.

16.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammen-
hang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines
Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Ei-
ne Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung
kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kann-
te.

17. Schriftform; Zurückweisung von Kündigungen;
Anzeigen, Willenserklärungen

17.1 Form
17.1.1 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist

und soweit in diesem Vertrag nicht etwas ande­
res bestimmt ist, sind die für den Versicherer
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar
gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform ab-
zugeben.

17.1.2 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptver­
waltung des Versicherers oder an die im Versiche­
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und
Anzeigen bleiben unberührt.

18. Schlussbestimmung
18.1 Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen

Abweichendes bestimmt ist, gelten die sonsti­
gen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das
Versicherungsvertragsgesetz.

18.2 Die Bestimmungen des Vertrages gelten nur, soweit
nicht die zwingende gesetzliche Pflichtversicherungs­
vorschrift gemäß § 7a GüKG mit den dort genannten
Beschränkungen und Summen entgegensteht.

18.3 Soweit aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Scha­
denersatz in ausländischer Währung zu erfolgen hat,
gilt für die im Rahmen des Vertrages vereinbarten
Euro­Beträge der jeweilige Gegenwert.

18.4 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



- Erläuterung zu Ziff. 7.1.6 (Fassung: November 2017) -

Die nachfolgenden Erläuterungen stellen beispielhaft Maßnahmen zu Schutz und Sicherung informationsverarbeiten-der Syste-
me dar. Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen obliegt dem Versicherungsnehmer und sollte unter Berücksichti-
gung der Größe des Betriebes und des Umfangs der IT-Nutzung erfolgen. Das bedeutet, dass auch andere oder weiterreichende
Maßnahmen erforderlich sein können, um der gemäß Ziff. 7.1.6 vereinbarten Obliegenheit zu entsprechen.

Schutz vor unberechtigten Zugriffen

Die informationsverarbeitenden Systeme sollen einzelne Nutzer und Befugnisebenen unterscheiden. Hierzu sind individuelle Zugänge für
alle Nutzer erforderlich, die mit Passwörtern angemessen gesichert werden, die möglichst aus einer Zeichenkombination aus Buchstaben,
Zahlen und Sonderzeichen unter Verwendung von Groß- und Kleinschreibung bestehen sollten. Administrative Zugänge sind ausschließ-
lich Administratoren und ausschließlich zur Erledigung administrativer Tätigkeiten vorbehalten.

Sie sollen darüber hinaus mit einem zusätzlichen Schutz gegen unberechtigten Zugriff ausgerüstet sein, wenn sie einem erhöhten Risiko
ausgesetzt sind. Ein erhöhtes Risiko besteht bei Geräten, die über das Internet erreichbar oder im mobilen Einsatz sind.
Zusätzliche Schutzmaßnahmen können z. B. sein: Firewall, 2-Faktor-Authentifizierung bei Servern, Verschlüsselung von Daten-trägern
mobiler Geräte, Diebstahlsicherung oder ähnlich wirksame Maßnahmen.

Es ist ein Schutz gegen Schadsoftware erforderlich, der automatisch auf dem aktuellen Stand gehalten wird (z.B. Virenscanner, Code
Signing, Application Firewall oder ähnlich wirksame Maßnahmen

Sicherung und Schutz der Daten

Die Systeme sollen einem Patch-Management-Verfahren unterliegen, das eine zeitnahe Installation von relevanten Sicherheitspatches
sicherstellt. Systeme und Anwendungen mit bekannten Sicherheitslücken dürfen nicht ohne zusätzliche Maßnahmen zur Absicherung
eingesetzt werden

Soweit nichts anders vereinbart ist, sollen die Systeme einem mindestens wöchentlichen Sicherungsprozess unterliegen, wobei die Siche-
rungsdatenträger physisch getrennt aufbewahrt werden, um sicher zu stellen, dass im Versicherungsfall auf Originale und Duplikate nicht
gleichzeitig zugegriffen oder diese manipuliert oder zerstört werden können.

Die Systeme sind ausreichend vor Beschädigung oder Störung durch berechtigte Nutzer zu schützen, zum Beispiel durch Rege-lungen zur
privaten Nutzung und zum Gebrauch von Datenträgern und Software sowie Schulungen zur IT-Sicherheit.

Laufende Kontrolle

Der Versicherungsnehmer hat eine ordnungsgemäße Funktion des Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesses durch regel-mäßige
Prüfung nach einem festgelegten Turnus sicherzustellen.

aktueller Stand der Technik

Die eingesetzten Systeme müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, in der aktuellen Version vorgehalten werden und für
eine gewerbliche Nutzung zugelassen sein.

Der Versicherungsnehmer hat die in Ziff. 7.1.6 genannte Obliegenheit auch im Falle einer Beauftragung externer Dienstleister zu beach-
ten.

Ein Unternehmen der Generali Gruppe


